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Wichtige Fakten:
•	 Zeitpunkt und Höhe der Umsatzrealisierung: Eine Vielzahl der neuen Vorschläge kann 

wesentliche Auswirkungen auf den Zeitpunkt und die Höhe der Umsatzerlöse sowie 
bestimmte damit verbundene Kosten haben. Insbesondere können sich Änderungen bei der 
Bilanzierung von Mehrkomponentengeschäften sowie bei langfristiger Fertigung ergeben.

•	 Änderungen bei den Finanzkennzahlen und in der Kommunikation mit den Stakeholdern:  
Die neuen Regelungen können sich auf wesentliche Finanzkennzahlen, einschließlich der 
Bruttomargen, vieler Unternehmen auswirken. Daraus können sich auch Auswirkungen 
auf die Kommunikation mit den Stakeholdern ergeben. 

•	 Ermessensentscheidungen und Schätzungen: Die vorgeschlagenen Änderungen werden in 
erheblichem Umfang und stärker als bisher die Ausübung von Ermessen durch das Manage-
ment und die Vornahme von Schätzungen erfordern.

•	 Erweiterung der Angabepflichten: Die Vorschläge sehen eine Erweiterung der Angabe-
pflichten vor, um die Transparenz der Abschlüsse zu erhöhen.

•	 Prozesse und Kontrollen: Die neuen Anforderungen können zu Änderungen im Abschluss, 
aber auch an den bestehenden IT-Systemen, Verfahren und Kontrollsystemen führen.

Ziel des im November 2011  
von IASB und FASB veröffentlich­
ten überarbeiteten Modells zur 
Umsatzrealisierung ist unter  
anderem eine einfachere Anwen­
dung der neuen Vorschriften.  
Die neuen Regelungen werden  
in der Praxis allerdings häufig mit 
einem Anstieg der Komplexität 
verbunden sein. Unternehmen 
werden insbesondere in einem 
stärkeren Ausmaß Ermessens­
entscheidungen treffen und 
Schätzungen vornehmen müssen. 
Darüber hinaus können sich auch 
Auswirkungen auf wesentliche 
Finanzkennzahlen der Unterneh­
men ergeben. 

Welche Änderungen wurden gegen- 
über dem ursprünglichen Entwurf 
vorgenommen?
Grundsätzlich entspricht das in dem  
überarbeiteten Entwurf vorgeschlagene  
Modell der fünf Schritte zur Umsatzreali-
sierung dem im ursprünglichen Entwurf 
vorgeschlagenen Konzept. Das Grundprinzip 
für die Erfassung von Umsatzerlösen bildet 
unverändert die Übertragung der Verfü-
gungsgewalt über die zugesagten Güter 
oder Dienstleistungen auf den Kunden. Der 
Transaktionspreis, d. h. der als Umsatzerlös 

zu erfassende Betrag, entspricht weiter-
hin der erwarteten Gegenleistung, die das 
Unternehmen für die Übertragung der zu-
gesagten Güter oder Dienstleistungen an 
den Kunden erhält. Als Reaktion auf die in 
den Stellungnahmen zum ursprünglichen 
Modell geäußerte Kritik haben die Boards 
jedoch einige wesentliche Änderungen im 
Hinblick auf die Anwendung der einzelnen 
Schritte vorgenommen und zusätzliche An-
wendungsleitlinien erarbeitet. Das Grund-
prinzip selbst ist zwar relativ einfach nachzu-
vollziehen, vor allem wenn es auf einfache 

Das überarbeitete Modell zur Umsatzrealisierung dürfte weiterhin 
zu erheblichen Änderungen gegenüber der bisherigen Bilanzierungs­
praxis führen
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Dienstleistungen grundsätzlich separat 
voneinander zu bilanzieren sind. In den Stel-
lungnahmen zum ursprünglichen Entwurf 
war vielfach angemerkt worden, dass diese 
Regelung dazu führen würde, dass eine 
hohe und nicht angemessene Anzahl sepa-
rat zu bilanzierender Leistungsverpflich-
tungen identifiziert würde. Daher haben die 
Boards die Regelungen entsprechend über-
arbeitet. Ein Gut oder eine Dienstleistung ist 
demnach nicht als separate Leistungsver-
pflichtung zu bilanzieren, wenn es bzw. sie 
mit anderen Gütern oder Dienstleistungen 
in dem Vertrag eng verbunden ist und das 

Transaktionen angewendet wird; bei komple-
xeren Sachverhalten sind aber in einem hö-
heren Umfang als bisher Ermessensentschei-
dungen durch das Management zu treffen 
und Schätzungen vorzunehmen. Für viele 
Unternehmen könnten die überarbeiteten 
Vorschläge zur Folge haben, dass sich bei 
bestimmten Transaktionen der Zeitpunkt der 
Erfassung und die Höhe der auszuweisenden 
Umsatzerlöse ändern. Dies gilt insbesondere 
für Unternehmen, die bei den bestehenden 
Regelungslücken in IAS 18 Umsatzerlöse 
derzeit auf die geltenden US-GAAP-Vor-
schriften zurückgreifen. 

In den folgenden Abschnitten wird darge
stellt, welche Änderungen die Boards an  
ihren ursprünglichen Vorschlägen zur  
Umsatzrealisierung vorgenommen haben 
und in welchen Punkten diese von den der-
zeitigen IFRS-Regelungen abweichen. Her-
vorgehoben werden Änderungsvorschläge, 
die sich auf die aktuelle Praxis am stärksten 
auswirken könnten. 

Bilanzierung von Gütern und Dienst
leistungen als eine einheitliche 
Leistungsverpflichtung 
Eine der wichtigsten Regelungen des  
Standardentwurfs ist die Vorschrift, dass 
die in einem Vertrag enthaltenen ein-
zeln abgrenzbaren Leistungsverpflich-
tungen zur Übertragung von Gütern und 

Leistungsverpflichtungen, die über einen 
bestimmten Zeitraum erbracht werden
Der überarbeitete Standardentwurf erkennt 
an, dass eine Leistungsverpflichtung über 
einen bestimmten Zeitraum erbracht wer-
den kann, und führt mehrere Kriterien auf, 
die erfüllt sein müssen, damit eine konti-
nuierliche Erfassung von Umsatzerlösen 
möglich ist. Demnach wird eine Leistungs-
verpflichtung über einen bestimmten Zeit-
raum erbracht, wenn die Leistung des Un-
ternehmens entweder (1) in der Erstellung 
oder Verbesserung eines Vermögenswerts, 
z. B. einer unfertigen Leistung, besteht, der 
sich in der Verfügungsgewalt des Kunden 
befindet, oder (2) ein Vermögenswert ohne 
einen alternativen Nutzen erstellt wird und 
bestimmte andere zusätzliche Kriterien er-
füllt werden. Diese Beurteilung entscheidet 
über den Zeitraum bzw. Zeitpunkt, in bzw. 
zu dem Umsatzerlöse zu erfassen sind, und 
kann sehr ermessensabhängig sein, da die 
Kriterien von Anwendern für denselben 
Sachverhalt unterschiedlich interpretiert 
werden können. Sofern die Kriterien für 
eine Umsatzrealisierung über einen be-
stimmten Zeitraum nicht erfüllt sind, wird 
angenommen, dass die Leistungsverpflich-
tung zu einem bestimmten Zeitpunkt er-
bracht wird.

In vielen Fällen sollte die Entscheidung, ob 
eine Leistungsverpflichtung über einen be-
stimmten Zeitraum erfüllt oder zu einem 
bestimmten Zeitpunkt erbracht wird, relativ 
einfach zu treffen sein. Ein Vertrag zur Er-
bringung von Rechtsberatungsleistungen 
dürfte in der Regel über einen bestimm-
ten Zeitraum erbracht werden, sofern die 
Rechtsanwaltskanzlei das Recht hat, für die 
bisher erbrachten Leistungen eine Vergü-
tung zu verlangen. 

Die Anwendung des Modells auf Verträge 
zur Herstellung komplexer Güter oder eine 
Kombination von Gütern und Dienstleistun-
gen wird jedoch mit einem Komplexitäts
anstieg verbunden sein. Unternehmen 

Das Fünf-Schritte-Modell zur Umsatzrealisierung:

1 �	 Identifizierung des Vertrags mit einem Kunden
2 	� Identifizierung der separat zu bilanzierenden Leistungs- 

verpflichtungen im Vertrag
3 �	Bestimmung des Transaktionspreises 
4 �	� Aufteilung des Transaktionspreises auf die separat  

zu bilanzierenden Leistungsverpflichtungen
5 �	Umsatzrealisierung bei Erfüllung der Leistungsverpflichtungen

Unternehmen eine wesentliche Dienst-
leistung erbringt, indem es die Güter und 
Dienstleistungen für den Kunden zu einer 
oder mehreren einheitlichen Leistung(en) 
zusammenfasst. In diesem Fall sind die 
jeweiligen Leistungsverpflichtungen als 
Paket, d. h. als eine einheitliche Leistungs-
verpflichtung, zu bilanzieren, sofern das 
Paket zur Erfüllung der vertraglichen Ver-
pflichtung erheblich modifiziert oder an die 
Bedürfnisse des Kunden angepasst wird. 
Obwohl diese überarbeitete Regelung die 
in den Stellungnahmen zum Ausdruck ge-
brachten Bedenken zum Teil berücksichtigt, 
kann das modifizierte Konzept auf bestimm-
te Branchen immer noch unbeabsichtigte 
Auswirkungen haben. 
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müssen in weitaus höherem Maß als  
bisher Ermessensentscheidungen treffen, 
um festzustellen, ob die Leistungsverpflich-
tungen über einen bestimmten Zeitraum 
erbracht werden. Sofern zum Beispiel ein 
Vermögenswert mit einem alternativen Nut-
zen, der sich nicht in der Verfügungsgewalt 
des Kunden befindet, geschaffen wurde, 
wird die Leistungsverpflichtung zu einem 
bestimmten Zeitpunkt erbracht und die 
Umsatzerlöse müssen bis zur Fertigstellung 
abgegrenzt werden.

Variable Gegenleistung
In einem Vertrag kann ein Teil des Transak
tionspreises in Bezug auf Höhe und Zeit-
punkt der Zahlung variieren. Beispiele 
variabler Vergütungen beinhalten Skonti, 
Rabatte, Erstattungen, Gutschriften, Boni, 
Erfolgshonorare, Strafzahlungen, Preiser-
mäßigungen oder ähnliche Sachverhalte. 
Der überarbeitete Standardentwurf sieht 
vor, dass variable Gegenleistungen ge-
schätzt, auf die Leistungsverpflichtungen 
verteilt und als Umsatzerlöse erfasst wer-
den, noch bevor sämtliche Unsicherheiten 
beseitigt sind (vorbehaltlich bestimmter 
Kriterien). Variable Gegenleistungen wer-
den auf der Basis des wahrscheinlichkeits-
gewichteten Erwartungswerts oder des 
wahrscheinlichsten Betrags geschätzt, je 
nachdem welcher der beiden Werte die hö-
here Aussagekraft besitzt. Die Schätzung 
müsste an jedem Berichtsstichtag aktuali-
siert werden. 

Für viele Unternehmen würde diese Vorge
hensweise bei variabler Gegenleistung eine 
wesentliche Änderung gegenüber der bis-
herigen Vorgehensweise bedeuten. Bislang 
wurde häufig der Betrag der Umsatzerlöse, 
der auf identifizierte Leistungsverpflich-
tungen verteilt wurde, auf den Betrag 
begrenzt, der nicht abhängig von der Er-
füllung zukünftiger Leistungsverpflichtun-
gen ist. Das überarbeitete Modell würde 
es gestatten, variable Vergütungen auf 

Leistungsverpflichtungen zu verteilen, und 
schreibt eine Begrenzung nur insofern vor, 
als variable Beträge, die nicht hinreichend 
sicher beansprucht werden können, nicht 
als Umsatz erfasst werden dürfen. Als Kon-
sequenz dürften Unternehmen zukünftig 
Umsatz für variable Beträge früher als bis-
her erfassen.

Forderungsausfälle 
Nach dem überarbeiteten Entwurf ist das 
Forderungsausfallrisiko entgegen dem ur-
sprünglichen Vorschlag bei der Ermittlung 
des Transaktionspreises nicht mehr zu be-
rücksichtigen. Die Regelungen des IFRS 9 
Finanzinstrumente oder IAS 39 Finanzins-
trumente: Ansatz und Bewertung bleiben 
weiterhin anwendbar. Wertberichtigungen 
werden stattdessen nach dem überarbei-
teten Standardentwurf künftig als Gegen-
posten direkt unter den Umsatzerlösen 
ausgewiesen und nicht, wie es momentan 
der Fall ist, als operativer Aufwand. Dieser 
Änderungsvorschlag wirkt sich signifikant 
auf die Darstellung der Gewinn- und Verlust-
rechnung aus und hat eine Verringerung 
der Bruttomarge zur Folge. 

Kosten für die Anbahnung und Erfüllung 
des Vertrags
Die vorgeschlagene Methode für die Bilan-
zierung von Kosten für die Anbahnung und 
Erfüllung eines Vertrags weicht erheblich 
von der gegenwärtigen Vorgehensweise ab. 
Die im Zusammenhang mit der Anbahnung 
eines Vertrags anfallenden Kosten werden 
derzeit oftmals als Aufwand der Periode 
erfasst. Nach dem überarbeiteten Stan-
dardentwurf müssten diese Kosten jedoch 
– sofern bestimmte Kriterien erfüllt sind – 
aktiviert werden, wenn die Laufzeit des 
Vertrags länger als ein Jahr beträgt. Alle 
derzeit zur Bilanzierung von Kosten zur An-
bahnung und Erfüllung eines Vertrags an-
gewandten Methoden sollten angesichts der 
anstehenden Neuregelungen von den be-
troffenen Unternehmen überprüft werden. 
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Software
In der Softwarebranche bestehen mit Blick auf die Bilanzierung von Umsatzerlösen nach 
IFRS wesentliche Unterschiede in der Praxis. Viele Unternehmen wenden bei den be-
stehenden Regelungslücken in IAS 18 Umsatzerlöse derzeit die geltenden spezifischen 
US-GAAP-Vorschriften an. Durch die Vorschläge entfiele die Notwendigkeit, auf Regelun-
gen anderer Standardsetter zurückzugreifen. Darüber hinaus könnte sich die derzeitige 
Bilanzierungspraxis für kundenspezifische Softwareverträge und Mehrkomponentenver-
träge ändern. 

Baubranche
Verträge über die Erbringung von kundenspezifischen Bauleistungen beinhalten in 
der Regel die Zusage, ein Bündel von eng miteinander verbundenen Gütern und/oder 
Dienstleistungen zu liefern bzw. zu erbringen. Daher werden solche Verträge nach dem 
überarbeiteten Modell oftmals als einheitliche Leistungsverpflichtung zu bilanzieren 
sein. Infolgedessen ergäbe sich in diesem Bereich vermutlich keine von der derzeitigen 
Bilanzierungspraxis wesentlich abweichende Vorgehensweise. 

Telekommunikationsbranche
Bisher wurden für von einigen Telekommunikationsunternehmen bei Abschluss  
eines Mobilfunkvertrags kostenlos oder vergünstigt zur Verfügung gestellte Mobil-
funkgeräte oftmals nur Umsatzerlöse in Höhe des in Rechnung gestellten Preises rea-
lisiert. Künftig ist jedoch das gesamte Entgelt aus dem Vertrag auf der Basis relativer 
Einzelveräußerungspreise auf Mobilfunkgerät und Servicevertrag aufzuteilen. Dies hätte 
zur Folge, dass sich aus dem Verkauf dieser Mobilfunkgeräte höhere Umsatzerlöse zu 
einem früheren Zeitpunkt ergäben. 

Was bedeuten die überarbeiteten Vorschläge aktuell  
für Ihr Unternehmen?
Einige der wesentlichen Konzepte und Überlegungen, die sich aus der Umsetzung 
der neuen Regelungen für Ihr Unternehmen ergeben könnten, werden im Folgenden 
erläutert.

Auswirkungen der vorgeschlagenen Bündelung von Gütern und Dienstleistungen zu einer 
einheitlichen Leistungsverpflichtung

Branchenfokus

Umsatzrealisierung bei 
Mehrkomponentengeschäften
Die Regelung, den Transaktionspreis den 
einzelnen identifizierten Leistungsverpflich-
tungen des Vertrags zuzuordnen, kann für 
viele Unternehmen mit wesentlichen Aus-
wirkungen verbunden sein. Die Aufteilung 
soll grundsätzlich im Verhältnis der relati-
ven Einzelveräußerungspreise erfolgen. Zu 
den separat zu bilanzierenden Leistungs-
verpflichtungen können beispielsweise auch 
vergünstigte oder kostenlose Endgeräte, 

beispielsweise Mobilfunkgeräte, zählen, die 
ggf. bisher als Teil der Hauptleistung erfasst 
wurden. Auch auf diese Elemente soll ein 
Teil des vereinbarten Transaktionspreises 
in Übereinstimmung mit den überarbeite-
ten Regelungen, d. h. im Verhältnis ihrer 
relativen Einzelveräußerungspreise, verteilt 
werden. Die geplanten Neuregelungen kön-
nen daher dazu führen, dass künftig bereits 
zu einem früheren Zeitpunkt Umsatzerlöse 
erfasst werden.



5Ernst & Young  IFRS Practical Matters 1|12

Umsatzrealisierung bei Fertigungsauf- 
trägen
Darüber hinaus müssen Unternehmen, die 
derzeit Umsatzerlöse entsprechend dem 
Leistungsfortschritt (sog. percentage of 
completion method ) erfassen, beurteilen, 
ob ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen 
und die sonstigen Regelungen in ihren 
Verträgen auch nach den neuen Regelun-
gen eine Umsatzrealisierung über einen 
bestimmten Zeitraum ermöglichen oder ob 
die jeweilige Leistungsverpflichtung erst zu 
einem bestimmten Zeitpunkt erfüllt wird. 

Finanzkennzahlen und Kommunikation 
mit den Stakeholdern 
Viele Unternehmen werden auf der Basis 
ihres Umsatzes beurteilt. Obwohl Umsatz
erlöse an sich bereits eine wesentliche Ab-
schlusskennzahl darstellen, beeinflussen sie 
direkt auch andere signifikante Finanzkenn-
zahlen wie z. B. die Bruttomargen, das EBIT-
DA und das Ergebnis je Aktie. Aus der An-
wendung des neuen Standards können sich 
Auswirkungen auf die Umsatzerlöse und 
die damit verbundenen Kennzahlen erge-
ben. Unternehmen müssen daher sorgfältig 
prüfen, wie solche Änderungen gegenüber 
Analysten, in Pressemitteilungen und in an-
deren Kommunikationsmedien für Anteils-
eigner darzustellen und zu erläutern sind. 

Umsatzbasierte Finanzkennzahlen könnten 
sich auch auf die Kreditauflagen, Finan-
zierungsvereinbarungen und bestimmte 
aufsichtsrechtliche Erfordernisse eines Un-
ternehmens auswirken. Unternehmen, die 
Bonuszahlungen oder die Unverfallbarkeit 
anteilsbasierter Vergütungsinstrumente 
sowie sonstiger Vergütungsprogramme 
an solche Kennzahlen gekoppelt haben, 
werden die bestehenden Vereinbarungen 
überprüfen müssen, um beurteilen zu kön-
nen, ob die bisher verwendeten Kennzahlen 
auch weiterhin eine angemessene Bemes-
sungsgrundlage für den Erfolg darstellen. 
Durch eine erste Analyse der Auswirkungen 
der überarbeiteten Vorschläge kann ein 

möglicher Handlungsbedarf frühzeitig iden-
tifiziert und so sichergestellt werden, dass 
den Stakeholdern weiterhin aussagekräftige 
Informationen zur Verfügung gestellt wer-
den können.

Schätzungen und Ermessensentschei-
dungen des Managements
Wie bereits dargelegt, wären mit der An-
wendung des neuen Modells in höherem 
Maße als bisher Ermessensausübungen ver-
bunden. Bei der Identifizierung der separat 
zu bilanzierenden Leistungsverpflichtungen 
muss ein Unternehmen beurteilen, ob die 
mit der Bereitstellung der Güter bzw. der 
Erbringung der Dienstleistungen verbunde-
nen Risiken eng miteinander verknüpft sind. 
Dies ist insbesondere bei komplexen Trans-
aktionen von Bedeutung. In diesen Fällen 
muss das betroffene Unternehmen alle rele-
vanten Fakten und Umstände eines Vertrags 
berücksichtigen und letztendlich darauf ba-
sierend eine Ermessensentscheidung tref-
fen, um zu bestimmen, ob es den Vertrag 
als eine einheitliche Leistungsverpflichtung 
oder als mehrere separate Leistungsver-
pflichtungen zu bilanzieren hat. Für den Fall, 
dass sich ein Unternehmen beispielsweise 
vertraglich zur Lieferung, Installation und 
regelmäßigen Wartung einer Maschine 
verpflichtet hat, könnten die Lieferung und 
Installation der Maschine möglicherwei-
se als einheitliche Leistungsverpflichtung 
bilanziert werden. Sofern die Risiken, die 
mit der Erbringung der nachfolgenden 
Wartungsleistungen verbunden sind, nicht 
eng mit den anderen aus dem Vertrag re-
sultierenden Risiken verknüpft sind, wäre 
die Wartungsleistung hingegen als separate 
Leistungsverpflichtung zu bilanzieren. 

Darüber hinaus verlangt das neue Modell 
vermehrt die Vornahme von Schätzungen. 
Dies gilt zum Beispiel im Zusammenhang 
mit der Ermittlung des vertraglich verein-
barten Transaktionspreises. Für den Fall, 
dass der Transaktionspreis Rabatte, Kauf
anreize, erfolgsabhängige Bonuszahlungen 

oder andere Arten von variablen Gegenleis-
tungen beinhaltet, sieht der überarbeitete 
Entwurf vor, dass die unsicheren Gegenleis-
tungen auf der Basis des wahrscheinlich-
keitsgewichteten Erwartungswerts oder des 
wahrscheinlichsten Betrags zu schätzen 
sind. Dabei sind alle zur Verfügung stehen-
den historischen, laufenden und prognosti-
zierten Informationen zu berücksichtigen.

Erweiterung der Angabepflichten
Um die Transparenz der Unternehmensab-
schlüsse in Zukunft zu steigern, sieht der 
überarbeitete Standardentwurf erweiterte 
Angabepflichten vor. Dies hätte zur Folge, 
dass Unternehmen künftig mehr Informatio
nen zu Verträgen erfassen müssten, als es 
derzeit der Fall ist. Unter Umständen han-
delt es dabei auch um wirtschaftlich sen-
sible Daten. So wären im Anhang beispiels-
weise künftig zusätzliche Aufgliederungen 
zu den Umsätzen (beispielweise hinsichtlich 
der Art der gelieferten Güter bzw. erbrach-
ten Dienstleistungen, den geografischen 
Regionen oder den Vertragslaufzeiten) und 
Fortschreibungen zu bestimmten vertrag-
lichen Vermögenswerten und Verbindlich-
keiten mit aufzunehmen und Informationen 
zu den wesentlichen vorgenommenen 
Schätzungen anzugeben. Darüber hinaus 
wären Angaben zu den Ermessensent-
scheidungen, die sich wesentlich auf die im 
Abschluss erfassten Beträge und die Zeit-
punkte, zu denen die Umsatzerlöse erfasst 
wurden, ausgewirkt haben, zu machen. 

Verfahren und Kontrollsysteme
Um den neuen Anforderungen der Bilan-
zierung von Mehrkomponentengeschäf-
ten gerecht zu werden und die erweiterten 
Angabepflichten erfüllen zu können, wer-
den Unternehmen zukünftig zusätzliche 
Informationen erheben und verarbeiten 
müssen. Diese vermehrten Informations-
anforderungen können erhebliche Modi-
fikationen an den bestehenden internen 
Datenerfassungssystemen und –verfahren 
notwendig machen. Unternehmen, deren 
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Die rechtzeitige Einschätzung der steuer-
lichen Konsequenzen wird Unternehmen 
dabei helfen, Steuerrisiken zu verringern, 
mögliche Differenzen, die sich infolge der 
neuen Regelungen zwischen Handels- und 
Steuerbilanz ergeben, zu identifizieren und 
vorteilhafte Steuerstrategien zu entwickeln. 
Darüber hinaus lassen sich durch die gleich-
zeitige Analyse der steuerlichen und bilan-
ziellen Auswirkungen erhebliche Synergie-
effekte erzielen, da größtenteils dieselben 
Finanzinformationen verwendet werden.

Vertragsbedingungen 
Der überarbeitete Standardentwurf könnte 
wesentliche Auswirkungen auf den Zeit-
punkt, zu dem Umsätze zu erfassen sind, 
und die Höhe der auszuweisenden Um-
satzerlöse haben. Dies gilt insbesondere für 
Verträge, die für einen längeren Zeitraum 
abgeschlossen wurden oder mehrere sepa-
rat zu bilanzierende Leistungsverpflichtun-
gen beinhalten. Wenn ein Vertrag über die 
Erstellung eines Vermögenswerts über ei-
nen bestimmten Zeitraum geschlossen wur-
de, muss das Unternehmen den Nachweis 
erbringen können, dass die Verfügungsge-
walt über einen Teil des Vermögenswerts 
bereits im Verlauf der Erstellung des Ver-
mögenswerts auf den Kunden übertragen 
wurde, damit die Umsatzerlöse schon vor 
der Fertigstellung des Vermögenswerts er-
fasst werden können. 

Auch für diesen neuen Standard bleibt fest-
zuhalten, dass die Geschäfte eines Unter-
nehmens nicht von der Rechnungslegung 
getrieben werden sollten. Ein Unternehmen 
sollte jedoch verstehen, dass sich bestimm-
te Vertragsbedingungen auf die zeitliche 
Erfassung von Umsatzerlösen bereits vor 
der Fertigstellung des Vermögenswerts aus-
wirken können, und dies bei den Vertrags-
verhandlungen mit Kunden entsprechend 
berücksichtigen. 

Geschäftsaktivitäten dezentral organisiert 
sind, werden in besonderem Maße von 
der Anforderung, Informationen für die 
verschiedenen Standorte zu beschaffen, 
betroffen sein. Da die neuen Regelungen 
rückwirkend angewendet werden sollen, 
könnte für einige Unternehmen die Not-
wendigkeit bestehen, diese Änderungen an 
den bestehenden Systemen bereits vor dem 
Zeitpunkt des erstmaligen Inkrafttretens 
umzusetzen.

Des Weiteren werden Unternehmen ggf. 
ihre IT-Systeme sowie ihre Hauptbuch- und 
Berichtssoftware überprüfen müssen, um 
festzustellen, ob diese in der Lage sind, 
die von dem neuen Standard geforderten 
zusätzlichen Informationen zu generieren, 
zusammenzustellen und anzuzeigen. 

Neben den neuen Anforderungen an die 
Datenerfassung und den eventuell erfor-
derlichen Anpassungen der bestehenden 
IT-Systeme werden wahrscheinlich auch die 
internen Berichtsverfahren und Kontrollen 
einer kritischen Beurteilung zu unterwerfen 
sein. Unternehmen müssen geeignete Maß-
nahmen ergreifen, um zu bestimmen, ob 
ihre internen Kontrollprozesse angesichts 
der bevorstehenden Veränderungen hin-
sichtlich der Beschaffung und des Auswei-
ses von Finanzinformationen noch hinrei-
chend wirksam sind.

Steuerliche Aspekte 
Die steuerliche Behandlung von Umsatzer-
lösen unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht 
von der bilanziellen Behandlung gemäß 
dem überarbeiteten Standardentwurf. Da 
Unternehmen möglicherweise Änderungen 
an den bestehenden Umsatzvereinbarun-
gen vornehmen werden, um auf die neuen 
Bilanzierungsvorschriften zu reagieren, wird 
es erforderlich sein, die daraus eventuell re-
sultierenden steuerlichen Konsequenzen zu 
überprüfen, um sicherzustellen, dass keine 
Steuervorteile verloren gehen und Steuer
risiken entsprechend gemanagt werden. 

Bilanzierungs- und Bewertungsgrund-
sätze und Mitarbeiterschulungen
Neue Rechnungslegungsvorschriften er-
fordern bei Unternehmen stets neue Rech-
nungslegungsmethoden. Dies gilt auch 
für die umfassende Überarbeitung der 
Vorschriften zur Umsatzrealisierung (z. B. 
in Bilanzierungshandbüchern). Unterneh-
men sollten rechtzeitig damit beginnen zu 
prüfen, inwieweit ihre derzeit angewandten 
Rechnungslegungsmethoden mit den Vor-
schlägen der Boards in Einklang stehen. 
Zudem müssen unternehmensweit mehr Er-
messensentscheidungen und Schätzungen 
vorgenommen werden. Dies bedingt ggf. die 
Erarbeitung unternehmensinterner Richtli-
nien, die Aufschluss über die konkrete Um-
setzung im Unternehmen geben. Darüber 
hinaus können Mitarbeiterschulungen, die 
sich mit den vom Unternehmen angewand-
ten Methoden zur Umsatzrealisierung und 
der Frage, in welchem Umfang die derzeit 
verwendeten Modelle von Änderungen 
betroffen sein könnten, befassen, dazu bei-
tragen, den Übergang auf den finalen Stan-
dard zu erleichtern. 
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• �Verschaffung eines Überblicks über mögliche Auswirkungen der geplanten Änderungen 
• �Einrichtung eines Projektmanagementplans für die Umstellung auf den neuen Standard
• �Ermittlung des Schulungsbedarfs bei Mitarbeitern
• �Identifizierung typischer Transaktionen und möglicher Probleme bei der Umsetzung
• �Festlegung eines Verfahrens für die Erhebung geeigneter Daten, um die neuen Anforde­
rungen des finalen Standards zu erfüllen

• Beobachtung der weiteren Beratungen der Boards

Ausführlichere Informationen zum überarbeiteten Standardentwurf finden Sie in der aktuel-
len Ausgabe der IFRS Entwicklungen – das überarbeitete Modell zur Umsatzrealisierung, 
die Ihnen in deutscher Sprache unter www.de.ey.com/ifrs in der Rubrik „Publikationen“  
zum Download zur Verfügung steht.

Was können Sie jetzt tun?

Zwar steht das Datum des Inkrafttretens noch nicht fest. Doch sollten Unternehmen 
schon jetzt Vorbereitungen treffen, um Probleme bei der Umsetzung der überarbeiteten 
Regelungen im Vorfeld zu vermeiden. Die erstmalige Anwendung eines neuen Standards, 
der so umfassend wie der überarbeitete Standard zur Umsatzrealisierung ist, stellt für je-
des Unternehmen eine große Herausforderung dar. Obwohl der Standard noch nicht final 
verabschiedet wurde, ist bereits jetzt erkennbar, dass einige wesentliche Unterschiede zu 
der bisherigen Bilanzierungsweise wahrscheinlich auch nach Verabschiedung des finalen 
Standards weiter fortbestehen werden. Eine rechtzeitige Planung ist der Schlüssel zum 
Erfolg. Ein sorgfältig geplanter und vorbereiteter Übergang trägt maßgeblich zur Kosten-
reduzierung und zu einem erfolgreichen Umsetzungsverlauf bei. Zu den Maßnahmen, die 
Unternehmen bereits in diesem Stadium ergreifen können, zählen folgende: 
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Problemstellungen und Maßnahmen So kann Ernst & Young Sie unterstützen

Erlangen eines allegemeinen Ver­
ständnisses der vorgeschlagenen 
Regelungen 

•	 ►Entwicklung und Durchführung von Schulungen für die 
Mitarbeiter des Unternehmens 

•	 ►Bereitstellung von Informationen zum Standpunkt des IASB
•	 Hilfestellung bei der Entwicklung einer Stellungnahme  

zum ED

Vorläufige Einschätzung der 
Auswirkungen der Vorschläge auf den 
Abschluss des Unternehmens 

Beratung und Unterstützung in folgenden Bereichen: 
•	 ►Zusammenstellung der erforderlichen Informationen für 

die erstmalige Anwendung des vorgeschlagenen Standards 
•	 ►Zusammenfassung der in Ihrem Unternehmen am 

häufigsten vorkommenden Vertragsbedingungen
•	 ►Interpretation der vorgeschlagenen Regelungen und 

Anwendung auf Ihre Kundenverträge (Leistungsverpflich-
tungen, Zeitpunkt des Übergangs der Verfügungsgewalt, 
Auswirkungen von Rückgaberechten und Gewährleistun-
gen, Diskontierung von langfristigen Verträgen und 
anderen wesentlichen Vertragsbedingungen) 

•	 ►Entwicklung einer konsistenten Methode für Bereiche, in 
denen regelmäßig Ermessen ausgeübt werden muss,  
wie beispielsweise im Falle von variablen Gegenleistungen, 
Gewährleistungen und belastenden Leistungsverpflich
tungen oder bei der Auswahl eines Modells zur Umsatz
realisierung, das einen kontinuierlichen Übergang von 
Gütern und Dienstleistungen auf den Kunden am besten 
darstellt

•	 ►Ermittlung der Auswirkungen auf die Gewinn- und 
Verlustrechnung, die sich durch die erstmalige Anwendung 
des vorgeschlagenen Standards ergeben 

•	 ►Einschätzung der Auswirkungen auf die wichtigsten 
Finanz- und Erfolgskennzahlen Ihres Unternehmens, 
beispielsweise auf die Bruttomargen

•	 ►Identifizierung von fehlenden Informationen im Hinblick  
auf die erstmalige Anwendung des vorgeschlagenen 
Standards, insbesondere mit Blick auf die erweiterten 
Angabepflichten 

•	 ►Entwicklung eines Verfahrens zur Überwachung der 
Leistungsverpflichtungen, der angefallenen Kosten sowie 
der Auswirkungen auf den Abschluss 

Mithilfe von multidisziplinären Teams von Fachleuten aus den Bereichen Rechnungslegung, 
Steuern, Systemlösungen und IT kann Ernst & Young Sie dabei unterstützen, die Konse-
quenzen des überarbeiteten Standardentwurfs zur Umsatzrealisierung für Ihr Unternehmen 
zu beurteilen. Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über die Problemstellungen 
und Maßnahmen, die Sie im Zusammenhang mit den Vorschlägen beachten müssen.  
Darüber hinaus wird dargestellt, wie Ernst & Young Sie von der anfänglichen Beurteilung bis 
hin zur erstmaligen Anwendung unterstützen kann.

So kann Ernst & Young Sie unterstützen
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Problemstellungen und Maßnahmen So kann Ernst & Young Sie unterstützen

Beurteilung von Prozessen zur Daten­
generierung, internen Kontrollen und 
IT-Systemen

•	 ►►Bereitstellung von Informationen auf der Basis bewährter 
Praktiken, die aufzeigen, wie ein Unternehmen seine 
Geschäftsprozesse, IT-Systeme und internen Kontrollen als 
Konsequenz der neuen Anforderungen anpassen könnte

Beurteilung der steuerlichen Auswir­
kungen der geplanten Neuregelung 

•	 ►Unterstützung bei der Analyse der Steuerpositionen, die 
sich aus der erstmaligen Anwendung des vorgeschlagenen 
Standards ergeben, sowie Unterstützung bei der 
Reduzierung der Steuerrisiken und der Bestimmung  
der steuerlichen Auswirkungen der neuen Regelungen  
zur Umsatzrealisierung 

Planung der erstmaligen Anwendung des 
finalen Standards 

•	 ►►Beratung zum Projektmanagement und zur Projektpla-
nung, einschließlich Zeitablauf, Aufgabenverteilung und 
Ressourcenzuordnung 

Aktualisierung von Bilanzierungs- 
handbüchern und Rechnungs­
legungsmethoden 

•	 ►Unterstützung bei der Überarbeitung der Bilanzierungs-
handbücher und Anregungen zu den vom Management 
ausgewählten Rechnungslegungsmethoden sowie 
Unterstützung bei der Entwicklung von Rechnungslegungs-
methoden im Hinblick auf den finalen Standard

Kommunikation mit den Stakeholdern 
(Analysten, Regulatoren und 
Anteilseigner) über die Auswirkungen 
der erstmaligen Anwendung des finalen 
Standards 

•	 Beratung im Rahmen der Entwicklung eines Kommunika
tionsplans 

•	 Beratung bei der Erstellung der entsprechenden  
Mitteilungen 

•	 ►Durchführung einer Analyse der nach dem Standardent-
wurf bereitzustellenden Informationen 
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